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EUROPÄISCHE KOMMISSION



Brüssel, den 5.3.2010 K(2010) 1096 endgültig
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BERICHT DER KOMMISSION gemäß Artikel 3 Absatz 7 der Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG über die Festlegung von Schwellenwerten für Grundwasser Text von Bedeutung für den EWR 1.



RECHTLICHER HINTERGRUND



Mithilfe der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG1) soll bis 2015 europaweit ein guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwassers erreicht werden. Damit dieses Ziel verwirklicht werden kann, sind in der Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG2) ausführliche Qualitätskriterien für die Bewertung des chemischen Zustands des Grundwassers in Europa festgelegt. Diese enthalten auf Gemeinschaftsebene festgelegte Grundwasserqualitätsnormen (Anhang I der Grundwasserrichtlinie) und Schwellenwerte. Schwellenwerte stellen Qualitätsnormen dar, die gemäß Artikel 3 der Grundwasserrichtlinie von den Mitgliedstaaten für Schadstoffe festzulegen sind, die zur Einstufung von Grundwasserkörpern als gefährdet im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie beitragen. Gemäß Artikel 3 Absatz 5 der Grundwasserrichtlinie hatten die Mitgliedstaaten bis spätestens 22. Dezember 2008 erstmals entsprechende Schwellenwerte festzulegen und diese bis spätestens 22. Dezember 2009 in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete zu veröffentlichen. Der vorliegende Bericht trägt Artikel 3 Absatz 7 der Grundwasserrichtlinie Rechnung, gemäß dem die Kommission anhand der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen einen Bericht über die oben erwähnten Schwellenwerte zu veröffentlichen hat. 2.



DATENERHEBUNG



Um die für den vorliegenden Bericht erforderlichen Informationen zusammenzutragen, ließ die Kommission den Mitgliedstaaten im Februar 2009 einen Fragebogen zukommen. Der vorliegende Bericht spiegelt den Stand vom März 20093 wider. Einige Mitgliedstaaten wiesen darauf hin, dass das vorgelegte Informationsmaterial nur vorläufigen Charakter habe, da die Fertigstellung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete noch andauere. 3.



FLEXIBLES KONZEPT



Die Grundwasserrichtlinie legt EU-weit Grundwasserqualitätsnormen für zwei Schadstoffe (Nitrate und Pestizide) fest. Lassen sich mithilfe dieser Normen die in der Wasserrahmenrichtlinie niedergelegten Umweltziele nicht erreichen, müssen von den 1 2 3
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ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19. Malta legte seinen Bericht im Oktober 2009 vor. Die Mitgliedstaaten hatten die Gelegenheit, die einschlägigen Daten im Oktober 2009 zu prüfen und zu aktualisieren.
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Mitgliedstaaten strengere Schwellenwerte festgelegt werden (Anhang I Nummer 3 der Grundwasserrichtlinie). Im Hinblick auf sonstige Schadstoffe wurde die Festlegung numerischer Werte auf Gemeinschaftsebene aufgrund der hohen natürlichen Schwankungsbreite von Substanzen im Grundwasser (je nach hydrogeologischen Gegebenheiten, Hintergrundwerten, Eintragswegen von Schadstoffen und der wechselseitigen Beeinflussung von verschiedenen Umweltbereichen) nicht als praktikabel angesehen. Zudem sollte sich der Umgang mit Grundwasserverschmutzung auf tatsächliche Risiken konzentrieren, die aus der Analyse der Belastungen und Umweltauswirkungen nach Artikel 5 der Wasserrahmenlichtlinie hervorgehen. Folglich obliegt es gemäß der Grundwasserrichtlinie den Mitgliedstaaten, ihre eigenen Grundwasserqualitätsnormen (Schwellenwerte) festzulegen und dabei die ermittelten Gefährdungen sowie die in Anhang II der Grundwasserrichtlinie aufgeführten Schadstoffe bzw. Indikatoren zu berücksichtigen. In Artikel 3 und 4 der Grundwasserrichtlinie sind eingehend Kriterien und ein Verfahren für die Beurteilung des chemischen Zustands von Grundwasserkörpern – insbesondere für die Anwendung von Qualitätsnormen und Schwellenwerten – festgelegt. Obschon diese Schwellenwerte grundsätzlich in keinem Grundwasserkörper überschritten werden dürfen, können laut Grundwasserrichtlinie (Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c) infolge einer lokalen Belastung überschrittene Schwellwerte berücksichtigt werden, wenn hierdurch der Zustand des gesamten Grundwasserkörpers nicht gefährdet ist. 4.



UMKEHRUNG SIGNIFIKANTER UND VERSCHMUTZUNGSTRENDS IN GRUNDWÄSSERN



ANHALTENDER



STEIGENDER



Gemäß Artikel 5 der Grundwasserrichtlinie müssen signifikante und anhaltende steigende Verschmutzungstrends für Schadstoffe in Grundwasserkörpern, die im Kontext der gemäß Artikel 5 und Anhang II der Wasserrahmenrichtlinie durchgeführten Analyse von Belastungen und Umweltauswirkungen als gefährdet eingestuft sind, ermittelt und umgekehrt werden. In Artikel 5 der Grundwasserrichtlinie sind eingehend Kriterien für die Ermittlung signifikanter und anhaltender steigender Trends sowie für die Festlegung der Ausgangspunkte für die Trendumkehr festgelegt. Schwellenwerten (oder Qualitätsnormen) kommt in diesem Kontext eine große Bedeutung zu, da sie die Grundlage für die Festlegung eines Ausgangspunkts für die Trendumkehr bilden. 5.



KRITERIEN FÜR DIE FESTLEGUNG VON GRUNDWASSER-SCHWELLENWERTEN



Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Grundwasserrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten Schwellenwerte für Schadstoffe festlegen, die zur Einstufung von Grundwasserkörpern als gefährdet im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie beitragen. Anhang II Teil A der Grundwasserrichtlinie enthält allgemeine Leitlinien für die Festlegung von Schwellenwerten. Darüber hinaus trug auch das Forschungsprojekt BRIDGE4 (6. Forschungsrahmenprogramm) zur Entwicklung einer Methodik für die Ermittlung von Schwellenwerten bei. Laut Definition in Artikel 2 Absatz 2 der Grundwasserrichtlinie bezeichnet „Schwellenwert“ eine von den Mitgliedstaaten festgelegte Grundwasserqualitätsnorm. Dabei haben die 4
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Mitgliedstaaten die Mindestliste von Schadstoffen und ihren Indikatoren in Anhang II Teil B zu berücksichtigen, die Folgendes enthält: • Stoffe, Ionen oder Indikatoren, die natürlicherweise und/oder infolge menschlicher Tätigkeiten vorkommen können: Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat • Von Menschen hergestellte synthetische Stoffe: Trichlorethylen, Tetrachlorethylen • Parameter, die Einträge von Salzen oder anderen Stoffen anzeigen: Leitfähigkeit oder Chlorid und Sulfat (von den Mitgliedstaaten zu entscheiden) Die Festlegung der Schwellenwerte sollte gemäß Anhang II Teil A der Grundwasserrichtlinie auf dem Ausmaß der Wechselwirkungen zwischen dem Grundwasser und den verbundenen aquatischen sowie den abhängigen terrestrischen Ökosystemen, den Beeinträchtigungen der tatsächlichen oder potenziellen legitimen Nutzungen oder der Funktionen des Grundwassers und der hydrogeologische Gegebenheiten, einschließlich der Informationen über Hintergrundwerte und Wasserhaushalt, beruhen. Je nach dem, auf welcher Grundlage Schwellenwerte festgelegt werden, bestehen verschiedene Arten von Schwellwerten, z. B. für den Schutz der Trinkwassernutzung, den Schutz aquatischer und/oder terrestrischer Ökosysteme und die Behandlung von Salzwassereinträgen. Die Schwellenwerte sollten auf der bestgeeigneten Ebene gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Grundwasserrichtlinie (auf nationaler Ebene, auf Ebene der Flussgebietseinheit oder auf Ebene eines Grundwasserkörpers) festgelegt werden. Bei grenzüberschreitenden Grundwasserkörpern müssen sich die betroffenen Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Schwellenwerte miteinander abstimmen (Artikel 3 Absatz 3 der Grundwasserrichtlinie). Betroffene Mitgliedstaaten sollten sich dort, wo sich ein Grundwasserkörper über das Gebiet der Gemeinschaft hinaus erstreckt, ebenfalls um eine Abstimmung mit betroffenen Nichtmitgliedstaaten bemühen (Artikel 3 Absatz 4 der Grundwasserrichtlinie). Die Liste der von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwerte sollte regelmäßig im Rahmen der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete überprüft werden, was zur Aufnahme weiterer Stoffe bzw. Schwellenwerte (bei neuen ermittelten Gefährdungen) oder zur Streichung von Stoffen bzw. Schwellenwerten (wenn zuvor ermittelte Gefährdungen nicht mehr bestehen) führen kann (Artikel 3 Absatz 6 der Grundwasserverordnung). 6.



ÜBERMITTLUNG UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BERICHTE



Bis jetzt haben mit Ausnahme Griechenlands alle Mitgliedstaaten ihre Berichte über die Festlegung von Schwellenwerten im vereinbarten Format vorgelegt. Dänemark legte unvollständige Informationen vor, da es über das Verfahren der Festlegung von Schwellenwerten, nicht jedoch über die betroffenen Stoffe und die numerischen Werte berichtete. Portugal hat keine Schwellenwerte festgelegt, da lediglich Nitrate als Grundwasserkörper gefährdende Schadstoffe ermittelt wurden. Vier Mitgliedstaaten (Belgien, Finnland, die Niederlande und Spanien) ergänzten ihre Berichte um zusätzliche Hintergrunddokumente mit ausführlicheren Angaben zur Methodik bzw. zum Festlegungsverfahren.
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7.



FESTGELEGTE SCHWELLENWERTE



7.1.



Übersicht



Die erste Mitteilung der Kommission über nachhaltige Wasserbewirtschaftung in der Europäischen Union aus dem Jahr 20075 hat offenbart, dass EU-weit 30 % der Grundwasserkörper Gefahr liefen, das Ziel des guten chemischen Zustands bis 2015 zu verfehlen. Im Hinblick auf weitere 45 % ließ sich aufgrund unzureichender Daten keine aussagekräftige Risikobewertung durchführen. Auf der Grundlage dieser Informationen war zu erwarten, dass die meisten Mitgliedstaaten Schwellenwerte für die betreffenden Schadstoffe festlegen würden. Tatsächlich legten 24 von 25 Mitgliedstaaten, die Informationen bereitgestellt hatten, Schwellenwerte für Stoffe fest. Insgesamt wurden Schwellenwerte für 158 verschiedene Schadstoffe/Indikatoren der folgenden Gruppen festgelegt: – 12 wesentliche Stoffe (10 Stoffe aus Anhang II Teil B der Grundwasserrichtlinie sowie Ammonium als Stickstoff und Trichlorethylen/Tertrachlorethylen zusammengenommen) – 39 Pestizide – 8



Nährstoffe (z. B. Nitrat, Nitrit, Phosphor)



– 21 Metalle – 62 synthetische Stoffe – 10 sonstige Stoffe (z. B. Bor, Calcium, Bromat, Cyanid) – 6



Indikatoren (z. B. Säurekapazität, Härtegrad, pH-Wert)



Die Zahl der von jedem Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwerte variiert zwischen Null (Portugal) und 62 (Vereinigtes Königreich). In Abbildung 1 sind die Mitgliedstaaten nach der Zahl der für jeden Schadstofftyp festgelegten Schwellenwerte aufgelistet.
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Abb. 1: Zahl der Schadstoffe/Indikatoren, für die von jedem Mitgliedstaat Schwellenwerte festgelegt wurden (nach Schadstoff- bzw. Indikatorengruppen geordnet)



0 Österreich Belgien Bulgarien Zypern Tschechische Republik Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Polen Portugal Rumänien Slowakische Republik Slowenien Spanien Schweden Vereinigtes Königreich



7.2.
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keine Angaben zu Schwellenwerten



Anhang II Indikatoren



überhaupt kein Bericht vorgelegt



Metalle Nährstoffe Pestizide synthetische Stoffe Sonstige mangels Gefährdung keine Schwellenwerte festgelegt



Schadstoffe in Anhang II der Grundwasserrichtlinie



Die in Anhang II der Grundwasserrichtlinie gelisteten zehn Schadstoffe/Indikatoren werden in Verbindung mit der Festlegung von Schwellenwerten am häufigsten genannt. Tabelle 1 enthält die Schadstoffe/Indikatoren, die von mindestens zehn Mitgliedstaaten genannt wurden. Die Tabelle veranschaulicht auch das Spektrum der europaweit festgelegten Schwellenwerte, das bei vielen Stoffen sehr breit ist. Dies könnte daran liegen, dass die Mitgliedstaaten im Festlegungsverfahren unterschiedliche Aspekte von Anhang II der Grundwasserrichtlinie berücksichtigten, zumal die Richtlinie den Mitgliedstaaten einen gewissen Spielraum bei der Festlegung von Schwellenwerten lässt. Dabei sollten auch die verschiedenen GrundwasserRezeptoren sowie die Risiken, Funktionen, Eigenschaften und Verhaltensmerkmale der Schadstoffe und die in den Hintergrundwerten zum Ausdruck kommenden hydrogeologischen Gegebenheiten berücksichtigt werden (Anhang II Teil A der Grundwasserrichtlinie). Bei natürlich auftretenden Stoffen lassen sich die Unterschiede in den Schwellenwerten hauptsächlich auf individuelle Hintergrundwerte und die verschiedenen, ebenfalls individuell zu berücksichtigenden Rezeptoren (Ökosysteme und Nutzungen) und Risiken zurückführen. Für synthetische Stoffe sind die Hintergrundwerte unerheblich, die Unterschiede sind hier auf die verschiedenen Rezeptoren (Ökosysteme und Nutzungen) und Risiken zurückzuführen. Die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen, möglicherweise an jeden einzelnen Grundwasserkörper angepassten Anforderungen verdeutlicht die unterschiedlichen Konzepte der
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Mitgliedstaaten. Folglich lassen sich die festgelegten Schwellenwerte innerhalb Europas nicht vorbehaltlos vergleichen. Tabelle 1: Schadstoffe/Indikatoren, für die mindestens von zehn Mitgliedstaaten Schwellenwerte festgelegt wurden (einschließlich des Spektrums der Schwellenwerte) Spektrum der Schwellenwerte



Zahl der Mitgliedstaaten



von



Anhang II



22



24



12 300 mg/l



Arsen



Anhang II



21



0,75



189 µg/l



Sulfat



Anhang II



21



129,75



4 200 mg/l



Ammonium



Anhang II



21



0,084



52 mg/l



Blei



Anhang II



20



5



320 µg/l



Cadmium



Anhang II



19



0,08



27 µg/l



Quecksilber



Anhang II



18



0,03



1 µg/l



Leitfähigkeit



Anhang II



14



485



Nickel



Metall



11



10



60 µg/l



Kupfer



Metall



10



10,1



2000 µg/l



Tetrachlorethylen



Anhang II



10



1,1



50 µg/l



Trichlorethylen



Anhang II



10



1,5



50 µg/l



Anhang II



10



5



40 µg/l



Stoff/Indikator



Stoffgruppe



Chlorid



Trichlorethylen und zusammengenommen



7.3.



bis Einheit



10 480 µS/cm



Tetrachlorethylen



Nitrate und Pestizide



Fünf Mitgliedstaaten gaben strengere Schwellenwerte für Nitrate als die in Anhang I Absatz 1 der Grundwasserrichtlinie festgelegte Grundwasserqualitätsnorm von 50 mg/l an. Die Werte variieren zwischen 18 mg/l und 50 mg/l, wie nachfolgende Tabelle 2 zeigt: Tabelle 2: Schwellenwerte für Nitrate



Mitgliedstaat Österreich Irland



Einziger Schwellenwert



Spektrum der Schwellenwerte von



bis



Einheit



45



mg/l



37,5



mg/l



Vereinigtes Königreich



18



42



mg/l



Ungarn



25



50



mg/l



Lettland



48,7



mg/l



Anmerkungen



Festgelegt als 11 mg/l NO3-N



Sechs Mitgliedstaaten legten Schwellenwerte für 36 verschiedene Wirkstoffe in Pestiziden fest, die unter der Qualitätsnorm von 0,1 µg/l liegen. Die Schwellenwerte variieren zwischen 0,0001 µg/l und 0,1 µg/l. Ein Mitgliedstaat gab mit 0,375 µg/l für Pestizide insgesamt einen strengeren Schwellenwert als den in der Grundwasserrichtlinie festgelegten Wert (0,5 µg/l) an.
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7.4.



Sonstige Schadstoffe



20 Mitgliedstaaten legten Schwellenwerte für insgesamt 106 Stoffe fest, die nicht in den Anhängen I (Nitrate und Pestizide) und II der Grundwasserrichtlinie erfasst sind. Nahezu zwei Drittel (62) davon gehören zur Gruppe der synthetischen Stoffe. 7.5.



Schadstoffe, auf die eine Einstufung des Zustands von Grundwasserkörpern als gefährdet oder schlecht zurückzuführen ist



Die Mitgliedstaaten mussten im Jahr 2004 eine erstmalige Beschreibung aller Grundwasserkörper gemäß Anhang II der Wasserrahmenrichtlinie vornehmen, um zu beurteilen, inwieweit sie genutzt werden und wie hoch das Risiko ist, dass die Umweltqualitätsziele nicht erreicht werden. Die Einstufung als „gefährdet“ bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich der betreffende Grundwasserkörper in einem schlechten Zustand befindet. Ungünstige Verschmutzungstrends in Wasserkörpern, die einen guten Zustand aufweisen, können ebenfalls zu einer Verschlechterung des betreffenden Wasserkörpers führen. Nahezu alle genannten Schadstoffe/Indikatoren sind dafür verantwortlich, dass Grundwasserkörper in Mitgliedstaaten als gefährdet eingestuft sind. Aus den bereitgestellten Informationen geht jedoch auch hervor, dass 18 Mitgliedstaaten Grundwasser-Schwellenwerte für insgesamt 68 Schadstoffe und Verschmutzungsindikatoren festlegten, die in keinem Zusammenhang mit Grundwasserkörpern stehen, die in diesen Mitgliedstaaten als gefährdet eingestuft sind. 2007 befanden sich europaweit 30 % der Grundwasserkörper laut Einstufung in einem schlechten Zustand. Um eine Verbesserung des Zustands dieser Grundwasserkörper zu erreichen, müssen bis spätestens Ende 2009 entsprechende Maßnahmen in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete festgelegt werden. Ziel ist es, dass die betroffenen Grundwasserkörper bis 2015 einen guten Zustand gemäß Wasserrahmenrichtlinie aufweisen. Lediglich die Hälfte der genannten Schadstoffe/Indikatoren ist für den schlechten Zustand von Grundwasserkörpern in Europa verantwortlich. Die nachfolgende Tabelle 3 bietet einen Überblick über diejenigen Stoffe, auf die zurückzuführen ist, dass mehr als 100 Grundwasserkörper als gefährdet eingestuft sind bzw. mehr als 50 Grundwasserkörper in einem schlechten Zustand sind. Nitrate stellen europaweit für mindestens 478 Grundwasserkörper eine Gefährdung dar und sind für den schlechten Zustand von mindestens 504 Grundwasserkörpern verantwortlich. „Mindestens“ bedeutet, dass von den Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Datenerhebung nicht explizit verlangt worden war, die Zahl der durch Nitrate gefährdeten Grundwasserkörper anzugeben, weshalb die Angaben unvollständig sind (18 Mitgliedstaaten legten diesbezüglich in ihren Berichten umfassendes oder unvollständiges Zahlenmaterial vor). Tabelle 3: Schadstoffe, die europaweit für mehr als 100 Grundwasserkörper eine Gefährdung darstellen und für den schlechten Zustand von mehr als 50 Grundwasserkörpern verantwortlich sind



Schadstoffe Nitrat* Ammonium Chlorid
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Gefährdung darstellend GrundwasserMitgliedstaaten körper 17 478 14 276 18 256



9



für schlechten Zustand verantwortlich GrundwasserMitgliedstaaten körper 504 14 147 13 117 13
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Sulfat Gelöster reaktiver Phosphor (P) Arsen Benzol Benzo(a)pyren Cadmium Tetrachlorethylen Blei



216



16



117



15



210



1



102



1



128 124 110 101 96 90



13 7 4 11 6 10



42 58 51 55 62 51



11 6 3 5 6 5



* unvollständige Angaben



8.



METHODIK ZUR FESTLEGUNG VON SCHWELLENWERTEN



Die meisten Grundwasser-Schwellenwerte wurden auf der Ebene der Mitgliedstaaten (126) und der Grundwasserkörper (79) festgelegt. Nur für wenige Stoffe wurden Schwellenwerte auf der Ebene der Flussgebietseinheiten festgelegt. Deutschland und Belgien legten Schwellenwerte auch auf Verwaltungsebene (regionaler Ebene) fest, die eine zusätzliche Ebene zu den in Artikel 3 Absatz 2 der Grundwasserrichtlinie aufgeführten Ebenen darstellt. Fünfzehn Mitgliedstaaten legten ihre Schwellenwerte auf der gleichen Ebene, neun Mitgliedstaaten auf verschiedenen Ebenen fest. In den meisten Mitgliedstaaten berücksichtigte das Verfahren für die Festlegung von Schwellenwerten sowohl den Schutz verbundener aquatischer und abhängiger terrestrischer Ökosysteme (15 Mitgliedstaaten) sowie die Nutzungen und Funktionen des Grundwassers, hauptsächlich die Trinkwassernutzung (23 Mitgliedstaaten). Von vier Mitgliedstaaten wurden Salzwassereinträge als auftretendes Problem berücksichtigt. Als sonstige bei der Festlegung von Schwellenwerten berücksichtigte Nutzungen wurden die Gewinnung von Mineralwasser, industrielle Wassernutzungen sowie Bewässerung angegeben. 15 Mitgliedstaaten teilten mit, dass ihre Schwellenwerte auf der Grundlage internationaler oder nationaler Umweltqualitätsziele festgelegt wurden. Vier Mitgliedstaaten verwiesen explizit auf die Richtlinie 2008/105/EG6 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik als Ableitungsgrundlage für ihre Ziele. Von zwei Mitgliedstaaten wurde berichtet, dass mangels Gefährdungen oder erheblicher Auswirkungen keine Umweltziele berücksichtigt worden seien. In zwei weiteren Mitgliedstaaten war dies aufgrund eingeschränkter Kenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser der Fall. Nur wenige Mitgliedstaaten berichteten explizit, für welche Schadstoffe/Indikatoren im Zuge der Festlegung der Schwellenwerte Umweltqualitätsziele und andere Normen berücksichtigt wurden. Der Bericht eines Mitgliedstaats enthielt – wenngleich dies nicht verlangt worden war – Informationen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Festlegung von Schwellenwerten.
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ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84.
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9.



SCHLUSSFOLGERUNGEN



Insgesamt 26 Mitgliedstaaten berichteten, dass europaweit für 158 verschiedene Schadstoffe/Indikatoren Schwellenwerte festgelegt wurden. Die in Anhang II der Grundwasserrichtlinie aufgeführten Schadstoffe wurden bei der Festlegung von Schwellenwerten weitestgehend erfasst, sie stellen allesamt in einer beträchtlichen Anzahl von Mitgliedstaaten eine Gefährdung dar. Fünf Mitgliedstaaten legten strengere Schwellenwerte für Nitrat als die in Anhang I der Grundwasserrichtlinie niedergelegte Qualitätsnorm von 50 mg/l fest. Die Werte variieren zwischen 18 mg/l und 50 mg/l. Von allen berücksichtigten Schadstoffen ist Nitrat derjenige Stoff, der die Grundwasserkörper in Europa am meisten gefährdet und auf den der schlechte Zustand von Grundwasserkörpern am ehesten zurückzuführen ist. Von sechs Mitgliedstaaten wurden Schwellenwerte für 36 einzelne Pestizide festgelegt, die unter der Qualitätsnorm von 0,1 µg/l liegen und zwischen 0,0001 µg/l und 0,1 µg/l variieren. Ein Mitgliedstaat gab in seinem Bericht für Pestizide zusammengenommen einen Schwellenwert von 0,375 µg/l an, der somit unter der in Anhang I der Grundwasserrichtlinie festgelegten Qualitätsnorm von 0,5 µg/l liegt. Bei 62 der 106 nicht in der Grundwasserrichtlinie aufgeführten Schadstoffe, die von den Mitgliedstaaten bei der Festlegung von Schwellenwerten berücksichtigt wurden, handelt es sich um synthetische Stoffe. Den Berichten zufolge bildeten meistens Trinkwassernormen, die entweder in der EUTrinkwasserrichtlinie (98/83/EG7) oder in einschlägigen nationalen oder internationalen Normen (z. B. der WHO) festgelegt sind, die Grundlage für Schwellenwerte. 15 Mitgliedstaaten berücksichtigten – soweit relevant – auch nationale oder internationale Umweltqualitätsziele (z. B. Richtlinie 2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik). Die Schwellenwerte variieren europaweit in erheblichem Maße. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Richtlinie den Mitgliedstaaten einen gewissen Spielraum bei der Festlegung von Schwellenwerten lässt, wobei auch die verschiedenen GrundwasserRezeptoren sowie die Risiken, Funktionen, Eigenschaften und Verhaltensmerkmale der Schadstoffe und die in den Hintergrundwerten zum Ausdruck kommenden hydrogeologischen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Anforderungen, die an jeden einzelnen Grundwasserkörper angepasst werden können, führt zu den unterschiedlichen Konzepten, die von den Mitgliedstaaten verfolgt werden. Eine eingehende ursächliche Bewertung der Unterschiede ist erst nach Betrachtung der Schwellenwerte im Kontext der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete (z. B. der Belastungs- und Auswirkungsanalyse) möglich. Artikel 10 der Grundwasserrichtlinie sieht eine Überprüfung der Anhänge I und II bis Januar 2013 vor, wodurch sich die Gelegenheit bietet, den Kontext der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete zu berücksichtigen. Die Kommission beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten für diese Überprüfung, in deren Verlauf geprüft wird, welche Stoffe für die Festlegung von EU-Normen in Betracht kommen. Das Forschungsprojekt zu Grundwasser und abhängigen
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Ökosystemen (GENESIS8), das im Rahmen des 7. Rahmenforschungsprojekts durchgeführt wird, trägt in Anlehnung an Erwägungsgrund 20 der Wasserrahmenrichtlinie zur Überprüfung bei. Der vorliegende Bericht könnte den Mitgliedstaaten bei der weiteren Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie Hilfestellung leisten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ermittlung und Umkehrung signifikanter und anhaltender steigender Verschmutzungstrends sowie die Aufnahme geeigneter Maßnahmen für gefährdete Grundwasserkörper in die Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete.
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